Hinweise für Eltern und Schüler
Die Schüler sind zur pünktlichen Teilnahme am Unterricht und an den sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen verpflichtet. Da häufig Unklarheit besteht, in welcher Form Ihr Kind im Falle einer Erkrankung zu entschuldigen ist, sollen Ihnen die wichtigsten Informationen in Erinnerung gerufen werden. 

Verhinderung bei Erkrankung

Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen verhindert am Unterricht oder an einer sonstigen verbindlichen Schulveranstaltung teilzunehmen, so ist die Schule unverzüglich zu verständigen. Wenn bis kurz nach Unterrichtsbeginn keine Entschuldigung vorliegt, ist die Schule verpflichtet tätig zu werden und nach dem Verbleib Ihres Kindes zu forschen. 

Im Falle fernmündlicher Benachrichtigung ist die schriftliche Mitteilung innerhalb von zwei Tagen nachzureichen.

Dauert die Erkrankung mehr als drei Unterrichtstage, so ist bei Wiederbesuch eine Bescheinigung über die Dauer der Krankheit vorzulegen, geht sie über den Zeitraum von zehn Unterrichtstagen hinaus, so kann die Schule die Vorlage eines ärztlichen oder schulärztlichen Zeugnisses verlangen; wird das Attest  nicht vorgelegt, so gilt das Fernbleiben als unentschuldigt. 

Ein ärztliches oder schulärztliches Zeugnisersetzt nicht die Entschuldigung durch die Erziehungsberechtigten.

Sollte sich Ihr Kind schon am Morgen krank fühlen, schicken Sie es an diesem Tag nicht in die Schule. Es bereitet immer Schwierigkeiten, wenn sich im Laufe des Vormittags der Zustand verschlechtert. Einerseits kann Ihr Kind doch nicht konzentriert dem Unterricht folgen, andererseits kann eine (evtl. notwendige ärztliche) Versorgung nicht geleistet werden. Vor allem wenn eine Schulaufgabe angesetzt ist, sollte Ihr Kind nur in gesundem Zustand zum Unterricht kommen. Auch eine wegen Krankheit abgebrochene Arbeit unterliegt der normalen Bewertung (§ 49,5 GSO).

Entlassung aus dem Unterricht

Will sich aus kurzfristigen Krankheitsgründen (Verletzung, Übelkeit usw.) Ihr Kind während der Unterrichtszeit befreien lassen, so wird dies nur nach tel. Rücksprache mit dem Elternhaus gestattet. Dadurch soll ein sicherer Heimweg für Ihr Kind, das sich ja gesundheitlich schlecht fühlt, gewährleistet sein.

Im Fall der Entlassung aus dem Unterricht wird das entsprechende Formblatt von dem Lehrer der betreffenden Stunde unterschrieben. Die Entlassung muss von den Mitgliedern der Schulleitung genehmigt werden (vgl. Muster). Bei den Kollegiaten der Jahrgangsstufen 12 und 13 erfolgt die Genehmigung durch die Kollegstufenbetreuer. Bei minderjährigen Schülern bestätigen die Erziehungsberechtigten auf dem Entlassungsschein die Ankunft des Schülers zu Hause.

Dieses Verfahren findet in allen Fällen Anwendung.

Eine Unterrichtsbefreiung für einen Arztbesuch muss durch die Arztpraxis bestätigt werden. Nach Möglichkeit sollten Behandlungstermine auf den Nachmittag gelegt werden.

Beurlaubung/Unterrichtsbefreiung
Schüler können bei vorhersehbarem, unbedingt notwendigem Fehlen auf schriftlichen Antrag der Erziehungsbe-rechtigten (Volljährige auf eigenen Antrag) beurlaubt werden. Der Antrag muss grundsätzlich mindestens einen Tag vor Antritt des Urlaubs auf dem entsprechenden Formblatt (vgl. Muster) erfolgen. Die Beurlaubung muss von einem Mitglied der Schulleitung bzw. bei den Kollegiaten der Jahrgangsstufen 12 und 13 von einem Kollegstufenbetreuer– bei Schulaufgaben  nach vorheriger   Absprache mit dem Fachlehrer – genehmigt werden.
Vorzeitiger Unterrichtsschluss

1. Der frühere Unterrichtsschluss ist vorhersehbar (im Normalfall: ausfallende 6. Stunde): Dieser ist in der Regel über den Vertretungsplan in der Pausenhalle zu ersehen. Meist wird Ihre Tochter / Ihr Sohn Ihnen dies ohnehin mitteilen.

2. Der frühere Unterrichtsschluss ist nicht vorhersehbar: In diesem Fall kann Ihr  Kind sich bis zum regulären Schulschluss auf dem Schulgelände unter Aufsicht aufhalten, sich abholen lassen oder aber nach Hause gehen. Für den Fall, dass Sie letztere Möglichkeiten nicht wünschen, wird die Schule zu Beginn des neuen Schuljahres um entsprechende Mitteilung bitten. Hierzu ergeht eine gesonderte Aufforderung.
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